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1. Juli 1992 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 600.847/0-V/5/92 

An das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 
Referat für den 
gewerblichen Rechtsschutz 

Kohlmarkt 8-10 
A-I014 Wie n 

Sachbearbeiter 

Waldherr 

Klappe/Ow 

2942 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Ihre GZ/vom 

671-GR/92 
18. Mai 1992 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Markenschutzgesetz geändert 
wird (Markenschutzgesetz-Novelle 1992) 

Zu dem mit do. oz. Note übermittelten Novellierungsentwurf, 

teilt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst aus der Sicht 

seines wirkungsbereiches folgendes mit: 

1. Unter Bezugnahme auf die Ergänzung der legistischen Richt

linien zur EWR-Rechtsreform (GZ 671.804/10-V/8/92) wird an

geregt im allgemeinen Teil der Erläuterungen die umgesetzten 

EWR-Richtlinien mit ihrer CELEX-Nummer und der FundsteIle im 

EWR-Abkommen zu bezeichnen. 

2. In den Erläuterungen wird mehrfach auf den "EWR-Vertrag" 

Bezug genommen; die richtige Bezeichnung lautet jedoch 

EWR-Abkommen. 

3. In inhaltlicher Hinsicht erscheint fraglich, ob die vor

liegende Novellierung den Anforderungen der Richtlinie 

(insbesondere Art. 3) in vollen Umfang Rechnung trägt. Die 

abschließende Beurteilung obliegt jedoch dem do. Ressort. 
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25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

1. Juli 1992 
Für den Bundeskanzler: 

OKRESEK 
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